
Familienname Vorname

Herr 

Frau

Aufnahme in Abteilung/Sportart Schüler/Stud./Azubi*

Rentner

FSJ/BFD*

Telefon privat   Handy

 Herr

 Frau

Datum Unterschrift Antragsteller Unterschrift Inhaber der elterlichen Sorge

Durch meine Unterschrift erkläre ich, für alle anfallenden

Beiträge des o.a. Mitglieds aufzukommen.

  Name/ Geburtsdatum:

  Name/ Geburtsdatum:

  Name/ Geburtsdatum:

  Name/ Geburtsdatum:

Hiermit ermächtige ich den Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V. widerruflich, den Beitrag und aufkommende Abteilungsbeiträge für das

o.g. Mitglied bei Fälligkeit von meinem Konto abzubuchen. Wenn das Konto keine Deckung aufweist, besteht seitens des Kreditinstituts

keine Verpflichtung zur Einlösung.

Herr

Frau

  Datum, Unterschrift d. Kontoinhabers

(bei Minderjährigen: Unterschrift des Inhabers der elterlichen Sorge)

EINZUGSERMÄCHTIGUNG

E-Mail

X

AUFNAHMEANTRAG
Mitglieds-Nr.

Bitte leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen

Geburtsdatum

Mit Aufnahme in den Verein erkenne ich die Vereinssatzung und die umseitige Beitragsordnung in ihrer gültigen Form an. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Meine Daten werden 2 Jahre nach Vereinsaustritt 

gelöscht.

wird nur anerkannt, wenn 

entsprechende Bescheinigungen 

vorliegen(*jährlich neu!)

X

Straße

Kontoinhaber genaue Bankbezeichnung

Ich beantrage meine Aufnahme in den Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V.

  Familienmitgliedschaft     zusätzliche  Aufnahme folgender Personen (ohne Antragsteller)

Name de/r/s  Mutter/Vaters

*bei fehlender Angabe erfolgt Zuordnung zur Abteilung Breitensport

PLZ/Wohnort

Bankleitzahl Konto-Nummer



Stand 06.05.2011

Die Mitgliedschaft im Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V. kann ausschließlich als Jahresmitgliedschaft 
über 12 Monate beantragt werden. 

Vereinsbeitrag
Der Vereinsbeitrag ist ein Jahresbeitrag, der unaufgefordert in voller Höhe in den ersten vier Wochen des  
Geschäftsjahres zu leisten ist. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Bei Eintritt im Laufe eines Jahres wird bis zum 
Jahresende für jeden vollen Monat ein Zwölftel des Jahresbeitrags fällig. Er ist zum 1. des dem Eintritt folgenden 
Monats zu leisten. Beiträge, Umlagen und Gebühren werden entweder durch das Einzugsverfahren erhoben, 

überwiesen  oder bar
 4.)

 bezahlt. Der Vereinsbeitrag ist jährlich im Voraus zu bezahlen. Der Vereinsbeitrag berechtigt 
zur Teilnahme am sportlichen Grundangebot und an den geselligen Veranstaltungen des Vereins. Über die Höhe des 
Vereinsbeitrags beschließt die Delegiertenversammlung. 
Abteilungsbeiträge  
Abteilungen mit hohem Trainingsumfang oder speziellen technisch-materiellen Bedingungen sind berechtigt, 
zusätzliche Abteilungsbeiträge zu erheben. Über die geplante Erhebung und die Höhe eines Abteilungsbeitrags ist 
das Präsidium im Vorfeld zu informieren. Die Abteilungsversammlung beschließt die Höhe der Beiträge. 
Einmalige Vereinsbeiträge
Für besondere Vorhaben kann der Verein einmalige Beiträge erheben. Über die Höhe und den in Frage kommenden 
Mitgliederkreis beschließt die Delegiertenversammlung.
Gebühren
Bei Eintritt in den Verein sind einmalige Aufnahmegebühren in Höhe von 15,00 € je Antrag bzw. je 5,00 € ab dem  
2. Mitglied zu leisten, die mit der ersten Beitragszahlung fällig werden.
Mitglieder, die ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachkommen, werden nach einer Zahlungserinnerung zweimal  
angemahnt. Bleibt dies erfolglos, kann der Verein ein Inkassoverfahren veranlassen. Entstehen dem Verein 

durch Rücklastschriften Kosten, werden diese dem Mitglied belastet.
Hat sich die Anschrift eines Mitglieds geändert und wird dies dem Verein nicht mitgeteilt, können Kosten, 
die durch die Suche der Adresse entstehen (z.B. Kosten für Adresssuche beim Einwohnermeldeamt), dem Mitglied 
belastet werden. 
Sonderzahlungen
Für besondere sportliche und/oder gesellige Veranstaltungen können einmalige Sonderzahlungen verlangt werden. 
Dies sind z.B. Ausfahrten, Trainingslager, Kursangebote etc. 

Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre  60,- €
2. Kind/Jugendlicher bis 18 Jahre  48,- €
Erwachsene  85,- € 
Zweitmitglied bei Paaren  60,- € 

Familienbeitrag 160,- € 
1.)

Studenten, Azubis, Schüler über 18  J.  60,- € 
2.)

Rentner  60,- € 
3.) 

Ehrenmitglieder  50,- € 
1.) Als Familienmitglieder zählen Eltern und Kinder bis zum vollendeten 20. Lebensjahr ohne eigenes Einkommen.    
2.) nur auf Vorlage eines entsprechenden Nachweises (jährlich neu bis zum 15. November des Vorjahres)
3.) Für die Inanspruchnahme des Rentnerbeitrages genügt der einmalige Nachweis.
4.) Bei Barzahlung/Überweisung wird eine Bearbeitungsgebühr von 5,- € erhoben.

Auf Antrag kann das Präsidium in begründeten Fällen Beiträge ermäßigen, stunden oder erlassen. 
Solche Fälle können z.B. soziale Härtefälle sein. 

Die Aufnahme ist schriftlich beim Präsidium/in der Geschäftsstelle des Vereins zu beantragen. Ein alleiniger Antrag 
an die Abteilung genügt nicht. Bei Minderjährigen ist der Antrag durch den Inhaber der elterlichen Sorge zu 

unterschreiben. Die Mitgliedschaft beginnt nach schriftlicher Bestätigung des Vereins mit dem ersten Tag des 
Monats, in dem der Antrag gestellt wurde; es sein denn, es ist ausdrücklich etwas Anderes angegeben. 

Der Austritt ist nur zum 31.12. eines Jahres möglich und muss bis zum 31. Oktober schriftlich gegenüber 
dem Vorstand des SV Kornwestheim erklärt werden. Eine Mitteilung an die Abteilung genügt nicht. 

Ein Ausschluss gemäß § 10 Ziff. 4 lit. a) der Vereinssatzung ist mit sofortiger Wirkung möglich.
Ein Anspruch auf Erstattung gezahlter Beiträge besteht nicht. 

§ 3 Beitragsermäßigung, Stundung, Erlass

§ 4 Aufnahmebedingungen

§ 5 Austritt

§ 6 Ausschluss

BEITRAGSORDNUNG
des Sportverein Salamander Kornwestheim 1894 e.V.

§ 1 Beitragsformen

§ 2 Beitragsgruppen


